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Norm

AMG 1983 §1 Abs1;

AVG §68 Abs1;

LMG 1975 §18;

VwRallg;

Rechtssatz

Eine Änderung der Produktdeklaration stellt einen neuen Antrag (§ 68 Abs 1 AVG) dar, wenn die Abweisung der ersten

Anmeldung auf die Aufmachung des Produktes gestützt wurde. Nur insofern ist es zutre end, daß die jeweilige

Anmeldung nicht nur das Produkt, sondern auch dessen Aufmachung umfaßt.
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